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§ 21 Bgld. JagdKPV Zeugnis

Bgld. JagdKPV - Burgenlandische Jagdkarten- und Jagdprufungsverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.09.2022

(1) Jene Prufungswerberinnen und Prufungswerber, welche die Prifung bestanden haben, erhalten ein nach dem
Muster der Anlage 9 ausgefertigtes, von samtlichen Mitgliedern der Prifungskommission unterzeichnetes, mit dem
Amtssiegel der zustandigen Behdrde versehenes Zeugnis.

(2) Uber den Verlauf der Priifung ist eine Niederschrift aufzunehmen. In der Priifungsniederschrift sind jedenfalls der
Tag der Prufung, die Zusammensetzung der Prifungskommission und die allfallige Anwesenheit einer
Vertrauensperson, die Personaldaten der gepriften Person und das Ergebnis der Prifung festzuhalten. Die
Niederschrift ist von den Mitgliedern der Prifungskommission zu unterfertigen.

(3) Die Prufung darf jeweils erst nach Ablauf von drei Monaten, insgesamt aber nur zweimal wiederholt werden.

(4) Die Wiederholungsprufung hat den gesamten Prifungsstoff gemaR§ 18 zu umfassen, wenn die Prifungswerberin
oder der Prifungswerber im mundlichen Teil der Prifung nicht entsprochen hat. Hat die Prifungswerberin oder der
Prifungswerber nur im praktischen Teil nicht entsprochen, hat sich die Wiederholungsprufung nur auf diesen Teil zu
beschranken, wenn die Prifung innerhalb eines Jahres wiederholt wird. Andernfalls ist die gesamte Prifung zu
wiederholen.

In Kraft seit 10.06.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bgld_jagdkpv/paragraf/18
file:///

	§ 21 Bgld. JagdKPV Zeugnis
	Bgld. JagdKPV - Burgenländische Jagdkarten- und Jagdprüfungsverordnung


